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111/19 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	 der	 Genehmigung	 einer	 öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Ha-
vixbeck, Nordkirchen und Nottuln sowie der Stadt Lü-
dinghausen über die Wahrnehmung von Aufgaben der 
zentralen Vergabestelle

Öffentlich-rechtliche	Vereinbarung	zwischen	den	
Gemeinden Havixbeck, Nordkirchen und Nottuln 

sowie der Stadt Lüdinghausen über die 
Wahrnehmung von Aufgaben der 

zentralen	Vergabestelle	vom	27.06.2019

Die Gemeinden Havixbeck, Nordkirchen und Nottuln sowie 
die Stadt Lüdinghausen schließen gemäß §§ 1, 23 Absatz 2 
Satz 2 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschafts-
arbeit (im Folgenden „GkG NRW“) folgende öffentlich-recht-
liche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben 
der zentralen Vergabestelle:

Präambel

Die zentrale Vergabestelle der Stadt Lüdinghausen koordi-
niert sämtliche eigene Vergabeverfahren nach den Normen 
der Unterschwellenvergabeordnung (im Folgenden „UVgO“), 
der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (im 
Folgenden „VgV“) und der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (im Folgenden „VOB“). Mit Abschluss dieser 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernimmt sie die Bear-
beitung der Vergabeverfahren der Gemeinden Havixbeck, 
Nordkirchen und Nottuln. Dabei obliegt die fachliche Prüfung 
und Bewertung der Bieterunterlagen sowie der Zuschlag an 
eine Bieterin bzw. einen Bieter weiterhin der jeweiligen Auf-
traggeberin, demzufolge der Gemeinde Havixbeck oder der 
Gemeinde Nordkirchen oder der Gemeinde Nottuln.

§	1
Übertragung der Aufgaben, 
Aufgabenumfang, Personal

(1) Die Stadt Lüdinghausen führt Aufgaben der zentralen 
Vergabestelle für die Gemeinde Havixbeck und die Ge-
meinde Nordkirchen sowie für die Gemeinde Nottuln (im 
Folgenden „jeweilige Gemeinde“) durch; die Rechte und 
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Pflichten als Träger der Aufgabe bleiben unberührt (man-
datierende Vereinbarung im Sinne von § 23 Absatz 1 
zweite Alternative, Absatz 2 Satz 2 GkG NRW). Dabei 
findet regelmäßig auch ein Informationsaustausch bzw. 
eine Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde statt.

 
(2) Die zentrale Vergabestelle der Stadt Lüdinghausen über-

nimmt für die jeweilige Gemeinde insbesondere folgende 
Aufgaben:
• Mitwirkung bei der Festlegung des Bieterkreises bei 

beschränkten Ausschreibungen (Erweiterung oder 
Änderung),

• Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen,
• Versand und Empfang der Bieterunterlagen,
• Durchführung der Submission,
• Formale und rechnerische Prüfung der Angebote so-

wie Erstellung des Preisspiegels,
• Abschließende Prüfung des Vergabevorschlages,
• Übernahme der Anfrage bei beabsichtigter Vergabe 

nach § 8 des Gesetzes zur Verbesserung der Kor-
ruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung 
eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetz – im Folgenden „Kor-
ruptionsbG“)

• Meldung an die Gemeindeprüfungsanstalt (im Fol-
genden „GPA“) nach § 16 KorruptionsbG

• Benachrichtigung der unterlegenen Bieter

 Die zentrale Vergabestelle Lüdinghausen führt die Bear-
beitung der Vergabenverfahren der jeweiligen Gemeinde 
ausschließlich in Lüdinghausen aus.

 
(3) Die Parteien dieser Vereinbarung verpflichten sich, be-

zogen auf die vergaberechtlichen Normen und Gebote 
eine in den Grundzügen entsprechende Dienstanwei-
sung für ihre jeweiligen Bediensteten (Beamtinnen und 
Beamte sowie tariflich Beschäftigte) zu erlassen, um die 
vergaberechtlichen Abläufe in ihren Verwaltungen und 
untereinander zu harmonisieren.

 
(4) Der Umfang der Aufgabenwahrnehmung für die jeweilige 

Gemeinde und die Einsatzzeiten der Bediensteten der 
Stadt Lüdinghausen - Zentrale Vergabestelle werden in 
Absprache zwischen der Leitung des Fachbereichs 3 – 
Gebäudewirtschaft, Infrastruktur der Gemeinde Havix-
beck bzw. der Leitung des Fachbereichs 3 – Bauen, 
Planung, Umwelt der Gemeinde Nordkirchen bzw. der 
Leitung des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste der Ge-
meinde Nottuln und der Leitung des Fachbereichs 1 – 
Zentrale Dienste der Stadt Lüdinghausen festgelegt.

 
(5) Botendienste und die Übersendung von Akten von Havix-

beck nach Lüdinghausen und von Lüdinghausen nach Ha-
vixbeck werden durch die Gemeinde Havixbeck besorgt. 
Selbiges gilt entsprechend für die Gemeinden Nordkir-
chen und Nottuln.

 
 

§	2
Aufgabenträgerin

 
Die Gemeinden Havixbeck, Nordkirchen und Nottuln sowie 
die Stadt Lüdinghausen bleiben Trägerinnen der Aufgabe.
 
 

§	3
Kostenersatz

 
(1) Die Gemeinden erstatten der Stadt Lüdinghausen die 

Kosten für die Durchführung der übernommenen Tätig-
keiten nach einer zu ermittelnden Quote auf Basis der 
im jeweils vorangegangenen Kalenderhalbjahr tatsäch-

lich durchgeführten beschränkten und öffentlichen Aus-
schreibungen sämtlicher Parteien dieser Vereinbarung.

 
(2) Grundlage für die Kostenberechnung sind die von der 

Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt) vorgegebenen Berechnungsmodali-
täten für die Kosten eines Arbeitsplatzes.

 
(3) Sofern der Stadt Lüdinghausen aufgrund der Teilnah-

me an fachspezifischen vergaberechtlichen Fort- und 
Weiterbildungen der Bediensteten der Zentralen Verga-
bestelle bei der Stadt Lüdinghausen Kosten entstehen, 
erstatten die Gemeinden der Stadt Lüdinghausen die 
anteiligen Kosten entsprechend der Regelung in § 3 Ab-
satz 1 dieser Vereinbarung.

 Über die Notwendigkeit der fachspezifischen vergabe-
rechtlichen Fort- und Weiterbildungen der Bediensteten 
der Zentralen Vergabestelle bei der Stadt Lüdinghau-
sen entscheidet die Stadt Lüdinghausen nach pflichtge-
mäßem Ermessen eigenständig bis zu einer Höhe von 
insgesamt 1.000,00 Euro brutto pro Jahr.

 Übersteigen die jährlichen Kosten den zuvor genannten 
Betrag, werden sich die in § 1 Absatz 3 dieser Verein-
barung genannten Personen vorher ins Einvernehmen 
setzen.

 
(4) Der Stadt Lüdinghausen entstehen Kosten aufgrund 

der Inanspruchnahme externer Beratungs- und Dienst-
leistungen (hier: Flatrate Beratungshotline) in Höhe von 
rund 6.000,00 Euro brutto pro Jahr. Die Gemeinden er-
statten der Stadt Lüdinghausen die anteiligen Kosten 
entsprechend der Regelung in § 3 Absatz 1 dieser Ver-
einbarung.

 
(5) Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Januar und Juli, 

erstmalig im Januar 2020 für den Zeitraum 01.07.2019 
bis 31.12.2019 durch die Stadt Lüdinghausen, Fachbe-
reich 1 – Zentrale Dienste.

 
 Berechnungsbeispiel für die Quote im Januar:

Zeit-
raum

Kommune Anzahl der  
Vergabe-
verfahren

Quote

01.07.-
31.12.

Havixbeck 20 19%
Lüdinghausen 50 48%
Nordkirchen 10 9%
Nottuln 25 24%

105 100%
 
(6) Für den Fall, dass die vereinbarten Dienstleistungen der 

Umsatzsteuer unterliegen, ist diese von den Gemeinden 
zu übernehmen bzw. nachzuentrichten.

 
 

§	4
Verschwiegenheit

 
Die Bediensteten der Stadt Lüdinghausen sind verpflichtet, 
über Angelegenheiten der jeweiligen Gemeinde, über die 
sie bei ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangen, gegenüber den 
Organen und Dienststellen ihrer Anstellungskörperschaft 
Verschwiegenheit zu bewahren. Im Übrigen gelten die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen. Dies gilt auch für die 
im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallende Verarbeitung 
personenbezogener Daten.
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§	5
Versicherungsschutz

 
(1) Die Bediensteten der Stadt Lüdinghausen werden bei 

der Durchführung der Aufgaben nach § 1 dieser Verein-
barung im Auftrag der jeweiligen Gemeinde tätig. Sie 
werden im Rahmen der Vermögenseigenschadenver-
sicherung als Vertrauensperson mitversichert und sind 
insoweit versicherungstechnisch den Bediensteten der 
jeweiligen Gemeinde, für welche sie tätig werden, gleich-
gestellt. Etwaige Selbstbeteiligungsanteile trägt die je-
weilige Gemeinde.

 
(2) Die jeweilige Gemeinde stellt sicher, dass Schäden, die 

die Bediensteten der Stadt Lüdinghausen in Ausübung 
ihrer Tätigkeit einem Dritten zufügen, im Rahmen einer 
Haftpflichtversicherung abgedeckt werden.

 
(3) Sofern der jeweiligen Gemeinde oder einem Dritten 

durch vorsätzliches Handeln der Bediensteten der 
Stadt Lüdinghausen ein Schaden entsteht, der nicht 
vom Deckungsschutz der Vermögenseigenschaden-
versicherung oder der Haftpflichtversicherung erfasst 
ist, hat die jeweilige Gemeinde die Stadt Lüdinghausen 
schadlos zu halten.

 
 

§	6
Änderungen und Salvatorische Klausel

 
(1) Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedür-

fen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich 
gekennzeichnet sein.

 
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 

oder nicht durchführbar sein oder werden, so werden die 
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Stadt 
Lüdinghausen und die Gemeinden Havixbeck, Nord-
kirchen und Nottuln sichern sich für diesen Fall zu, die 
betroffene Regelung durch eine wirksame oder durch-
führbare, dem Sinn der Vereinbarung entsprechende 
Regelung zu ersetzen, durch die der beabsichtigte Ver-
tragszweck erreicht wird. Entsprechendes gilt für Rege-
lungslücken in der Vereinbarung.

 
 

§	7
Inkrafttreten, Dauer der Vereinbarung

 
(1) Diese Vereinbarung wird am 01.07.2019 wirksam.
 
(2) Die Vereinbarung wird zunächst über einen Zeitraum von 

zwei Jahren geschlossen. Sie verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf 
schriftlich gegen Empfangsbekenntnis (Eingang beim 
Vertragspartner) gekündigt wird. Vor Ablauf der Kündi-
gungsfrist (ca. 1,5 Jahre nach Inkrafttreten der Vereinba-
rung) legt die Verwaltung einen Erfahrungsbericht vor.

 Die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

 
(3) Die Gemeinde Havixbeck und die Stadt Lüdinghausen 

sind sich darüber einig, dass die Vereinbarung über die 
„Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Ge-
meinde Havixbeck und der Stadt Lüdinghausen über 
die Wahrnehmung von Aufgaben der zentralen Vergabe-
stelle in der Fassung vom 19.05.2011“ mit Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung gemäß § 7 Absatz 1 ihre Gültigkeit 
verliert; an ihre Stelle tritt die „Öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung zwischen den Gemeinden Havixbeck, Nord-
kirchen und Nottuln sowie der Stadt Lüdinghausen über 
die Wahrnehmung von Aufgaben der zentralen Vergabe-
stelle vom 27.06.2019“.

 Insoweit verzichten die Gemeinde Havixbeck und die 
Stadt Lüdinghausen einvernehmlich auf ihre Rechte ge-
mäß § 7 Absatz 2 der „Öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen der Gemeinde Havixbeck und der Stadt 
Lüdinghausen über die Wahrnehmung von Aufgaben der 
zentralen Vergabestelle in der Fassung vom 19.05.2011“.

Havixbeck, den 27.06.2019 Nordkirchen, den 27.06.2019

Gemeinde Havixbeck Gemeinde Nordkirchen
gez. Klaus Gromöller gez. Dietmar Bergmann
Bürgermeister Bürgermeister

Nottuln, den 27.06.2019 Lüdinghausen, den 27.06.2019

Gemeinde Nottuln Stadt Lüdinghausen
gez. Manuela Mahnke gez. Richard Borgmann
Bürgermeisterin Bürgermeister

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Coesfeld, 13.08.2019

Kreis Coesfeld
Der Landrat als untere
staatliche Verwaltungsbehörde
gez. Dr. Schulze Pellengahr

112/19 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Andrii Pozhvaniuk

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 23.08.2019, Ak-
tenzeichen 36-917732-fr, ist zuzustellen an Herrn Andrii 
Pozhvaniuk, zuletzt wohnhaft in Leszczynowa 4 A, 11-010 
Wojtowo, Polen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.
Mit Anordnung vom 23.08.2019 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36.3-Bußgeldstelle 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 23.08.2019 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36.3-Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Frieling
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113/19 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Brigitte	Meibeck

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 23.07.2019, Ak-
tenzeichen 70.1-2016/0601-9989119, ist zuzustellen an 
Frau Brigitte Meibeck, zuletzt wohnhaft in Jahnstraße 5, 
49549 Ladbergen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 23.07.2019 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Gebäude 1 
Abteilung 70-Umwelt 
Frau Krampe 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 27.08.2019 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 70-Umwelt 
Im Auftrag 
gez. Krampe

114/19 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Kira	Berbers

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 29.08.2019, Ak-
tenzeichen 32333004/0994, ist zuzustellen an Frau Kira 
Berbers, zuletzt wohnhaft in Lohstr. 39 a, 47178 Duisburg.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 29.08.2019 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Schützenwall 18 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Herr Pöhlchen 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 29.08.2019 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Im Auftrag 
gez. Pöhlchen 

115/19 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot und Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
der Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337251417 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 26.11.2019 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 26.08.2019

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 337112965 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 13.08.2019

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 336717582 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 13.08.2019

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


